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Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021 

Beleuchtender Bericht zur Totalrevision der Gemeindeordnung Bubikon 
 

 

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Bubikon 

 

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Totalversion der Gemeindeordnung zur Abstimmung. 
Der Antrag lautet: 
 

1. Die Totalversion der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Bubikon wird geneh-
migt. 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an dieser Vorlage in eigener Kompetenz 
vorzunehmen, sofern sie sich als Folge von Auflagen im Genehmigungs- oder eines all-
fälligen Rechtsmittelverfahrens als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind öffent-
lich bekannt zu machen. 

 
Der Gemeinderat beantragt Ihnen, der Totalrevision der Gemeindeordnung zuzustimmen. 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlage zu prüfen. Auf dem Stimmzettel in der Beilage können Sie Ihren 
Willen über die Annahme oder Verwerfung der Vorlage zum Ausdruck bringen. 
 
Die Unterlagen zum Urnengeschäft können auch auf der Website der Gemeinde Bubikon 
www.bubikon.ch/abstimmungen heruntergeladen werden.  
 
 
Die Abstimmungsfrage auf dem Stimmzettel lautet: 
 
„Wollen Sie die totalrevidierte Gemeindeordnung Bubikon annehmen?“ 
  

 

 

Das Wichtigste in Kürze 

Mit dem vorliegenden Antrag soll die Gemeindeordnung aus dem Jahr 2017 punktuell ange-
passt werden. Die heute gültige Gemeindeordnung wurde bereits nach dem neuen Gemeinde-
gesetz verfasst und im Rahmen der Bildung der Einheitsgemeinde von den Stimmberechtigten 
angenommen. Den Stimmberechtigten wurde anlässlich dieses Urnengangs versprochen, die 
Zahl der Gemeinderatsmitglieder zu überprüfen. Die Anzahl der Gemeinderäte soll nun auf sie-
ben reduziert werden. Damit diese Änderung umgesetzt werden kann, ist eine Totalrevision der 
Gemeindeordnung erforderlich. Mit der vorliegenden Revision werden weiter verschiedene 
Artikel und Textstellen der Gemeindeordnung präzisiert und noch ausstehende Anpassungen 
an das übergeordnete Recht vollzogen. Daneben sind als wichtigste Änderungen vorgesehen: 
Erhöhte Finanzkompetenzen der Schulpflege und die Aufteilung der Kompetenzen der Behör-
den in nicht delegierbare und delegierbare.  
 

Ausgangslage 

Die geltende Gemeindeordnung der Gemeinde Bubikon stammt aus dem Jahr 2017. Die 
Stimmberechtigten der Schulgemeinde und der Politischen Gemeinde Bubikon beschlossen 
anlässlich der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 die Totalrevision der Gemeindeordnung 
der Politischen Gemeinde sowie sinngemäss die Auflösung der Schulgemeinde Bubikon (Bildung 
einer Einheitsgemeinde). Dabei wurde die Gemeindeordnung schon nach dem neuen Gemein-
degesetz verfasst. Der Regierungsrat genehmigte die solchermassen revidierte Gemeinde-
ordnung mit Beschluss vom 23. August 2017 unter Vorbehalten. Die Vorbehalte betrafen v.a. 
gewisse Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen den Gemeindeorganen, anzupassen anlässlich 
einer nächsten Revision.  
 
Anlässlich des Urnenganges über die Bildung einer Einheitsgemeinde wurde den Stimmberech-
tigten versprochen, nach der Legislatur 2018–2022 die Zahl der Gemeinderatsmitglieder zu 
überprüfen. Dieser Aufgabe ist der Gemeinderat nun nachgekommen. Neben der Reduktion der 
Anzahl Mitglieder des Gemeinderats ist vor allem die Erhöhung der Finanzkompetenz der 
Schulpflege sowie die Aufteilung gewisser Kompetenzen der Behörden in nicht delegierbare 
und delegierbare von Bedeutung.  
 
Vernehmlassungs- und Vorprüfungsverfahren 

Die Schulpflege, die politischen Ortsparteien sowie die interessierte Bevölkerung wurden im 
Rahmen einer Vernehmlassung frühzeitig in das Revisionsverfahren einbezogen. Das Gemein-
deamt des Kantons Zürich brachte im Rahmen einer Vorprüfung einzelne Hinweise an, welche 
der Gemeinderat im nun vorliegenden Geschäft berücksichtigt hat. Sämtliche Änderungen wur-
den zudem der Schulpflege und der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zur Stellungnahme 
unterbreitet. Die Anliegen der Ortsparteien, der Schulpflege und der RPK sowie der Vorprü-
fungsbericht des Gemeindeamts wurden geprüft und soweit möglich und sinnvoll übernom-
men. Die Schulpflege hat der Totalrevision der Gemeindeordnung zugestimmt. 
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Die wesentlichen Änderungen 

In der neuen Gemeindeordnung wird auf die Präambel verzichtet. Präambeln sind im Kanton 
Zürich für Gemeindeordnungen ungewöhnlich und haben keine rechtlich bindende Bedeutung.  
 
 
Gemeindeversammlung 
 
Art. 12 Rechtsetzungsbefugnisse 
Die Gemeindeversammlung erlässt Verordnungen nicht Reglemente. «Reglemente» wird ge-
strichen. 
 
Art. 14 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Art. 14 Ziff. 1: Die Bestimmung wird an die Vorgaben des Gemeindegesetzes (§ 15 Abs. 2 GG) 
angepasst. Dabei wird neu ausdrücklich die politische Kontrolle erwähnt. Die politische Kontrol-
le ist weder eine Dienst- noch eine Fachaufsicht. Die politische Kontrolle durch die Gemeinde-
versammlung erschöpft sich im Wesentlichen in der Billigung bzw. Missbilligung des Verhaltens 
anderer Träger öffentlicher Aufgaben, etwa im Rahmen einer Anfrage gemäss § 17 GG oder 
durch (Nicht-)Genehmigung der Jahresrechnung. 
 
Art. 14 Ziff. 3: Die Ziffer wird sprachlich an Art. 9 Ziff. 4, Art. 25 Abs. 1 Ziff. 12 und Art. 33 Ziff. 9 
angepasst. Es wird klargestellt, dass u.a. die Finanzkompetenzen des Organs über die Zustän-
digkeit für den Abschluss von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen entscheidet. Ausser-
dem ist an der Urne über einen Anschlussvertrag abzustimmen, mit dem hoheitliche Befugnisse 
abgetreten werden.  
 
Art. 14 Ziff. 5: Diese Ziffer zur Ausgliederung von Aufgaben ist neu in die Gemeindeordnung 
aufzunehmen. Die Formulierung entspricht übergeordnetem Recht und gilt für Ausgliederun-
gen, die nicht von grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind, bei welchen also nicht 
grosse Vermögenswerte übertragen werden oder das Erbringen von Leistungen ausgegliedert 
wird, welche für einen grossen Kreis von Personen unentbehrlich sind (z.B. Versorgungs- und 
Entsorgungsaufgaben, Elektrizitätswerk, weitere Werke). Solche Ausgliederungen müssen an 
der Urne beschlossen werden (vgl. Art. 9 Ziff. 6).  
 
Art. 14 Ziff. 6: Gemäss § 88 Abs. 2 GG entscheidet die Gemeindeversammlung über die Errich-
tung von Eigenwirtschaftsbetrieben; der Klarheit halber wird diese Kompetenz in der GO aufge-
nommen werden. 
 
Art. 15 Finanzbefugnisse 
Art. 15 Ziff. 3: Die Zusatzkredite sind in der heutigen Gemeindeordnung bis zur selben Limite 
zulässig wie die Verpflichtungskredite. Dies gilt gemäss Gemeindegesetz sowieso (§ 109 Abs. 1 
GG). Eine Regelung in der Gemeindeordnung wäre nur sinnvoll, wenn an die Zusatzkredite 
strengere Anforderungen gestellt werden sollten als an die Verpflichtungskredite. Ausserdem 
werden die Zusatzkredite in der GO sonst nirgends explizit erwähnt. Der Passus «und Zusatz-
kredite» wird deshalb gestrichen. 
  

 

 

 
Gemeindebehörden  
 
Art. 17 Offenlegung der Interessenbindung (neu) 
Die Pflicht zur Offenlegung der Interessenbindungen ergibt sich aus dem neuen Gemeinde-
gesetz (§ 42 Abs.). Zur Offenlegung verpflichtet werden die Mitglieder aller Behörden, d.h. von 
Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde und Rechnungsprüfungskommission. Die Angaben zu 
den Interessenbindungen werden auf der Internetseite der Gemeinde publiziert. Die Offen-
legung dient der Transparenz der Entscheidfindung und der Durchsetzung der Ausstandspflicht. 
 
Art. 19 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder oder Ausschüsse 
Art. 19 Abs. 2: Mitglieder und Ausschüsse sind keine Organe im Sinn von § 5 GG. Das Wort  
«Organe» wird gestrichen und durch «Mitglieder oder Ausschüsse der Behörde» ersetzt. 
 
 
Gemeinderat 
 
Art. 21 Zusammensetzung und Konstituierung 
Art. 21 Abs.1: Der Gemeinderat soll neu aus sieben Mitgliedern zusammengesetzt sein. Für eine 
Gemeinde in der Grösse von Bubikon wäre auch ein sogar kleinerer Gemeinderat denkbar. An-
lässlich des Urnenganges über die Bildung einer Einheitsgemeinde wurde den Stimmberechtig-
ten in der Weisung zur neuen Gemeindeordnung versprochen, nach der Legislatur 2018-2022 
die Zahl der Gemeinderatsmitglieder zu überprüfen. Diese Aufgabe wurde als Legislaturziel 
festgehalten. Anlässlich seiner Klausur vom 31.01.2020 hat der Gemeinderat beschlossen, dass 
die Anzahl der Gemeinderäte auf die Legislatur 2022-2026 auf sieben reduziert werden soll. 
Sieben Mitglieder dienen der Miliztauglichkeit, weil die Aufgaben in bewältigbare Pensen auf-
geteilt werden können. Ausserdem erlaubt diese Anzahl Behördenmitglieder eine breitere poli-
tische Abstützung der Exekutive, als wenn die Behörde zum Beispiel nur fünf Mitglieder hätte. 
 
Art. 21 Abs. 2: Die Bildung und Zuteilung von Ressorts gehört in Art. 21 und nicht in Art. 24 
(Rechtssetzungsbefugnisse). Diese Bestimmung wird verschoben. 
 
Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
Art. 23 Ziff. 1 lit. f und Ziff. 2 lit. a regelten denselben Sachverhalt unterschiedlich. Eine der bei-
den Bestimmungen musste gelöscht werden. Ziff. 2 lit. a gibt dem Gemeinderat mehr Flexibili-
tät und bezieht richtigerweise das Organisationsrecht der betreffenden Organisationen (z.B. der 
Zweckverbände) mit ein. Ziff. 1 lit. f wird deshalb gestrichen. 
 
Art. 23 Ziff. 3 lit b wird gestrichen, weil für Bubikon das Betreibungsamt Rüti zuständig ist.  
 
Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse 
Art. 24 Ziff. 1 und 2: Was Organe sind, ist im Gemeindegesetz abschliessend definiert (§ 5 GG). 
Es sind die Stimmberechtigten, die Behörden (Gemeindevorstand, Schulpflege und weiter  
eigenständige Kommissionen). Entsprechend können dem Gemeinderat keine Organe unter-
stellt sein. «Organe» wird gestrichen.  
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Art. 24 Ziff. 3: Der Gemeinderat erlässt keine Verordnungen, das tut die Gemeindeversamm-
lung. «Verordnungen» wird gestrichen. 
 
Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
In Art. 25 (wie auch in Art. 26) wird neu zwischen nicht übertragbaren und übertragbaren Be-
fugnissen unterschieden. Damit wird klargestellt, welche Aufgaben der Gemeinderat an Mit-
glieder, Ausschüsse oder an Verwaltungsangestellte übertragen kann und welche eben nicht. 
Über wichtige Themen muss der Gemeinderat als ganzer entscheiden, andere Entscheidkompe-
tenzen kann er massvoll und stufengerecht mit einem Erlass delegieren. Dabei muss er u.a. die 
Hierarchiestufen und Schnittstellen zwischen Exekutive und Verwaltung berücksichtigen.  
 
Art. 25 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3: Die Formulierungen werden der Mustergemeindeordnung des Ge-
meindeamts des Kantons Zürich und damit der übergeordneten Gesetzgebung angepasst.  
 
Art. 25 Abs. 1 Ziff. 6: Der Stellenplan ist die Aufteilung der bewilligten Personalausgaben auf 
Stellen und Stellenprozente. Diese Organisation der Verwaltung gehört zum Kern der Exekutiv-
aufgaben. Die Gemeindeversammlung hat über das Budget Einsicht in und Einfluss auf die Per-
sonalausgaben. Der Gemeinderat darf über diejenigen Personalausgaben beschliessen, die sei-
nen Finanzkompetenzen entsprechen, d.h. für bestehende Aufgaben (gebundene Ausgaben) 
und für neue Aufgaben innerhalb seiner Kompetenz zur Bewilligung neuer Ausgaben. 
 
 
Eigenständige Kommissionen 
 
Art. 27 Anträge an Gemeindeversammlung und Urne 
Die neue Formulierung verdeutlicht, dass die eigenständigen Kommissionen ein eigenes An-
tragsrecht an Urne und Gemeindeversammlung haben. Zwar reichen sie ihre Anträge beim 
Gemeinderat ein, dieser muss sie aber zwingend weiterleiten und versieht sie mit seiner Ab-
stimmungsempfehlung.  
 
 
Schulpflege 
 
Art. 31 Konstituierungs-, Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
Art. 31 Ziff. 2 lit. b: Die Bestimmung steht im Widerspruch zu kantonalem Recht (§ 40 lit. d GPR, 
der Gemeinderat ist zuständig). Sie wird gestrichen. 
 
Art. 31 Ziff. 3.: Neu wird ausdrücklich aufgeführt, dass die Schulpflege auch die Mitarbeitenden 
der Schulverwaltung, die Betreuungspersonen der Tagesstrukturen und die Leitung und Mitar-
beitenden der Schul- und Gemeindebibliotheken anstellt, nicht aber das Hauswartpersonal. 
Diese Formulierung dient der Klarheit der Aufgabenteilung zwischen Gemeinderat und Schul-
pflege. 
 
Art. 32 Rechtsetzungsbefugnisse 
Wie beim Gemeinderat wird mit der neuen Formulierung klargestellt, dass die Schulpflege als 
Exekutive für den Erlass von weniger wichtigen Rechtssätzen zuständig ist. Was weniger wichti-
ge Rechtssätze sind, definiert das Gesetz nicht. In der Kantonsverfassung (Art. 38 Abs. 1 KV) 

 

 

findet sich dagegen eine Aufzählung der wichtigen Rechtssätze, die von den Stimmberechtigten 
beschlossen werden müssen (Bestimmungen über die Ausübung der Volksrechte, die Ein-
schränkung verfassungsmässiger Rechte, Voraussetzungen und Bemessungsgrundlage von 
Steuern und anderen Abgaben, Zweck, Art und Umfang von staatlichen Leistungen etc.). Aus-
serdem wird der Artikel an die Formulierungen in der Mustergemeindeordnung angepasst.  
 
Art. 33 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Art. 33 Ziff. 6: Die Schulpflege hat die Stellenplankompetenz und eine bestimmte Stellenschaf-
fungskompetenz, vgl. Ausführungen zu Art. 25 Abs. 1 Ziff. 6. 
 
Art. 33 Ziff. 8: Gemäss dem revidierten Volksschulgesetz ist für die Veröffentlichung der Schul-
programme nicht die Schulpflege, sondern die jeweilige Schule selbst zuständig. 
 
Art. 33 Ziff. 9: Die Bestimmung zu den Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen wird an die 
Formulierung der Mustergemeindeordnung und damit an das übergeordnete Recht angepasst.  
 
Art. 33 Ziff. 10: Neu wird ausdrücklich festgehalten, dass die Schulpflege ihre Geschäfte für die 
Gemeindeversammlung und die Urnenabstimmung vorberät und dazu Antrag stellt. Dies dient 
der Klarheit.  
 
Art. 34 Finanzbefugnisse 
Die Finanzbefugnisse werden neu in nichtübertragbare und übertragbare aufgeteilt (vgl. Be-
merkungen zu Art. 25). 
  
Art. 34 Abs. 1: Schulpflege hat neu höhere Finanzbefugnisse. Sie fasst Beschlüsse über im 
Budget nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis Fr. 150‘000 (bisher Fr. 75'000) für einen 
bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 300‘000 (bisher Fr. 200’00) im Jahr, und über neue jähr-
lich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 30‘000 (bisher Fr. 20'000) für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis Fr. 90‘000 (bisher Fr. 60'000) im Jahr. 
 
Art. 34 Abs. 2 Ziff. 3: Auch die Ausgabenkompetenzen innerhalb Budget werden erhöht. Die 
Schulpflege soll danach neu zuständig sein für Beschlüsse über im Budget enthaltene neue 
einmalige Ausgaben bis Fr. 200‘000 (bisher Fr. 100'000) für einen bestimmten Zweck und über 
neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 50‘000 (bisher Fr. 30'000) für einen bestimmten 
Zweck. 
 
Diese erhöhten Finanzkompetenzen wiederspiegeln, dass die Schulpflege als eigenständige 
Kommission in ihrem Aufgabenbereich anstatt des Gemeinderats handelt. Innerhalb Budget soll 
sie neu deshalb über dieselben Finanzbefugnisse verfügen wie der Gemeinderat. Dies rechtfer-
tigt sich, weil diese Ausgaben durch die Gemeindeversammlung kontrolliert und genehmigt 
werden müssen. Die neuen Finanzkompetenzen ausserhalb Budget sind aber nach wie vor 
deutlich niedriger als diejenigen des Gemeinderats. Insgesamt kann der Gemeinderat aus-
serhalb Budget einmalige Ausgaben bis Fr. 600'000 (Schulpflege Fr. 300'000) und für wieder-
kehrende Fr. 150'000 (Schulpflege Fr. 90'000) tätigen (vgl. Art. 26 nGO). Diese Limitierung ent-
spricht der Verantwortung des Gemeinderats für den Gemeindehaushalt (vgl. Art. 25 Abs. 1 
Ziff. 2 nGO).  
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fugnissen unterschieden. Damit wird klargestellt, welche Aufgaben der Gemeinderat an Mit-
glieder, Ausschüsse oder an Verwaltungsangestellte übertragen kann und welche eben nicht. 
Über wichtige Themen muss der Gemeinderat als ganzer entscheiden, andere Entscheidkompe-
tenzen kann er massvoll und stufengerecht mit einem Erlass delegieren. Dabei muss er u.a. die 
Hierarchiestufen und Schnittstellen zwischen Exekutive und Verwaltung berücksichtigen.  
 
Art. 25 Abs. 1 Ziff. 1 bis 3: Die Formulierungen werden der Mustergemeindeordnung des Ge-
meindeamts des Kantons Zürich und damit der übergeordneten Gesetzgebung angepasst.  
 
Art. 25 Abs. 1 Ziff. 6: Der Stellenplan ist die Aufteilung der bewilligten Personalausgaben auf 
Stellen und Stellenprozente. Diese Organisation der Verwaltung gehört zum Kern der Exekutiv-
aufgaben. Die Gemeindeversammlung hat über das Budget Einsicht in und Einfluss auf die Per-
sonalausgaben. Der Gemeinderat darf über diejenigen Personalausgaben beschliessen, die sei-
nen Finanzkompetenzen entsprechen, d.h. für bestehende Aufgaben (gebundene Ausgaben) 
und für neue Aufgaben innerhalb seiner Kompetenz zur Bewilligung neuer Ausgaben. 
 
 
Eigenständige Kommissionen 
 
Art. 27 Anträge an Gemeindeversammlung und Urne 
Die neue Formulierung verdeutlicht, dass die eigenständigen Kommissionen ein eigenes An-
tragsrecht an Urne und Gemeindeversammlung haben. Zwar reichen sie ihre Anträge beim 
Gemeinderat ein, dieser muss sie aber zwingend weiterleiten und versieht sie mit seiner Ab-
stimmungsempfehlung.  
 
 
Schulpflege 
 
Art. 31 Konstituierungs-, Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
Art. 31 Ziff. 2 lit. b: Die Bestimmung steht im Widerspruch zu kantonalem Recht (§ 40 lit. d GPR, 
der Gemeinderat ist zuständig). Sie wird gestrichen. 
 
Art. 31 Ziff. 3.: Neu wird ausdrücklich aufgeführt, dass die Schulpflege auch die Mitarbeitenden 
der Schulverwaltung, die Betreuungspersonen der Tagesstrukturen und die Leitung und Mitar-
beitenden der Schul- und Gemeindebibliotheken anstellt, nicht aber das Hauswartpersonal. 
Diese Formulierung dient der Klarheit der Aufgabenteilung zwischen Gemeinderat und Schul-
pflege. 
 
Art. 32 Rechtsetzungsbefugnisse 
Wie beim Gemeinderat wird mit der neuen Formulierung klargestellt, dass die Schulpflege als 
Exekutive für den Erlass von weniger wichtigen Rechtssätzen zuständig ist. Was weniger wichti-
ge Rechtssätze sind, definiert das Gesetz nicht. In der Kantonsverfassung (Art. 38 Abs. 1 KV) 

 

 

findet sich dagegen eine Aufzählung der wichtigen Rechtssätze, die von den Stimmberechtigten 
beschlossen werden müssen (Bestimmungen über die Ausübung der Volksrechte, die Ein-
schränkung verfassungsmässiger Rechte, Voraussetzungen und Bemessungsgrundlage von 
Steuern und anderen Abgaben, Zweck, Art und Umfang von staatlichen Leistungen etc.). Aus-
serdem wird der Artikel an die Formulierungen in der Mustergemeindeordnung angepasst.  
 
Art. 33 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Art. 33 Ziff. 6: Die Schulpflege hat die Stellenplankompetenz und eine bestimmte Stellenschaf-
fungskompetenz, vgl. Ausführungen zu Art. 25 Abs. 1 Ziff. 6. 
 
Art. 33 Ziff. 8: Gemäss dem revidierten Volksschulgesetz ist für die Veröffentlichung der Schul-
programme nicht die Schulpflege, sondern die jeweilige Schule selbst zuständig. 
 
Art. 33 Ziff. 9: Die Bestimmung zu den Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen wird an die 
Formulierung der Mustergemeindeordnung und damit an das übergeordnete Recht angepasst.  
 
Art. 33 Ziff. 10: Neu wird ausdrücklich festgehalten, dass die Schulpflege ihre Geschäfte für die 
Gemeindeversammlung und die Urnenabstimmung vorberät und dazu Antrag stellt. Dies dient 
der Klarheit.  
 
Art. 34 Finanzbefugnisse 
Die Finanzbefugnisse werden neu in nichtübertragbare und übertragbare aufgeteilt (vgl. Be-
merkungen zu Art. 25). 
  
Art. 34 Abs. 1: Schulpflege hat neu höhere Finanzbefugnisse. Sie fasst Beschlüsse über im 
Budget nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis Fr. 150‘000 (bisher Fr. 75'000) für einen 
bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 300‘000 (bisher Fr. 200’00) im Jahr, und über neue jähr-
lich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 30‘000 (bisher Fr. 20'000) für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis Fr. 90‘000 (bisher Fr. 60'000) im Jahr. 
 
Art. 34 Abs. 2 Ziff. 3: Auch die Ausgabenkompetenzen innerhalb Budget werden erhöht. Die 
Schulpflege soll danach neu zuständig sein für Beschlüsse über im Budget enthaltene neue 
einmalige Ausgaben bis Fr. 200‘000 (bisher Fr. 100'000) für einen bestimmten Zweck und über 
neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 50‘000 (bisher Fr. 30'000) für einen bestimmten 
Zweck. 
 
Diese erhöhten Finanzkompetenzen wiederspiegeln, dass die Schulpflege als eigenständige 
Kommission in ihrem Aufgabenbereich anstatt des Gemeinderats handelt. Innerhalb Budget soll 
sie neu deshalb über dieselben Finanzbefugnisse verfügen wie der Gemeinderat. Dies rechtfer-
tigt sich, weil diese Ausgaben durch die Gemeindeversammlung kontrolliert und genehmigt 
werden müssen. Die neuen Finanzkompetenzen ausserhalb Budget sind aber nach wie vor 
deutlich niedriger als diejenigen des Gemeinderats. Insgesamt kann der Gemeinderat aus-
serhalb Budget einmalige Ausgaben bis Fr. 600'000 (Schulpflege Fr. 300'000) und für wieder-
kehrende Fr. 150'000 (Schulpflege Fr. 90'000) tätigen (vgl. Art. 26 nGO). Diese Limitierung ent-
spricht der Verantwortung des Gemeinderats für den Gemeindehaushalt (vgl. Art. 25 Abs. 1 
Ziff. 2 nGO).  
  



6

 

 

Sozialbehörde 
 
Art. 41 Finanzbefugnisse 
Die bisherige Formulierung war unklar bzw. widersprüchlich. Neu wird klargestellt, dass die 
Sozialkommission selbst über gebundene Ausgaben beschliessen muss, d.h. über solche bei 
welchen sie weder zeitlich noch örtlich noch sachlich über einen Ermessensspielraum verfügt, 
die aber hohe Beträge betreffen können. Der Ausgabenvollzug kann dagegen massvoll und  
stufengerecht delegiert werden. Die Sozialkommission braucht nach wie vor keine Befugnisse 
für den Beschluss über neue, d.h. nicht gebundene Ausgaben. Ihre Ausgaben sind so gut wie 
alle gebunden.  
 
 
Ombudsstelle  
 
Art. 50 Ombudsstelle  
Neu wird die kantonale Ombudsstelle auch für die Gemeinde Bubikon tätig sein. Einwohnerin-
nen und Einwohner können sich bei Problemen mit Behörden oder Verwaltungsstellen an diese 
Stelle wenden. Die Ombudsstelle prüft das vorgebrachte Anliegen, interveniert bei Konflikten 
und unterstützt die Beteiligten beim Finden einer fairen Lösung. 
 
Art. 53 Übergangsbestimmung 
Weil die neue Gemeindeordnung auf den 1. Januar 2022 in Kraft treten soll, braucht es eine 
Übergangsbestimmung für den Gemeinderat. Er soll seine Amtsdauer in der jetzigen Grösse 
und Zusammensetzung zu Ende führen. 
 
 
Inkraftsetzung 
Nach der Abstimmung und dem Ablauf der Rekursfrist sowie der Genehmigung durch den Re-
gierungsrat des Kantons Zürich ist das Inkrafttreten der totalrevidierten Gemeindeordnung auf 
den 1. Januar 2022 vorgesehen.  
 
 
Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Vorlage anzunehmen und die Abstim-
mungsfrage mit Ja zu beantworten. 

 

 

Bubikon, 25.03.2021 

Im Namen des Gemeinderates 

Die Gemeindepräsidentin    Die Gemeindeschreiber-Stv. 
Andrea Keller      Melanie Eicher 

 

 

 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
Die RPK hat die Totalrevision der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Bubikon geprüft. 

Die RPK empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern der Gemeinde Bubikon, die vor-
liegende Totalrevision der Gemeindeordnung Bubikon zur Annahme. 
 
 
Begründung: 
Die RPK hat die Totalrevision der Gemeindeordnung geprüft. Die enthaltenen Änderungen sind 
für die RPK grundsätzlich nachvollziehbar, zumal als Basis für diese Totalrevision die Muster-
gemeindeordnung für Politische Gemeinden (Versammlungsgemeinden) vom Mai 2020 des 
Gemeindeamtes des Kantons Zürich diente. 
Während der Vernehmlassung hat die RPK die vorgesehenen erweiterten Finanzbefugnisse der 
Schulpflege kritisch hinterfragt. Die Anregungen der RPK wurden daraufhin in der vorliegenden 
Endfassung der neuen Gemeindeordnung berücksichtigt. 
 

 

Bubikon, 31.03.2021 

Im Namen der Rechnungsprüfungskommission 

Der Präsident   Der Aktuar 
Erich Henzelmann   Ruedi Wild 
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